
Rechtsanwaltskammer Kassel  
 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
 

Abschlussprüfung Winter 2017/2018 
 

 
Ausbildungsberuf:  Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachangestellte 

 

Prüfungsfach: Rechtsanwendung im Rechtsanwaltsbereich 
 
Dauer:   150 Minuten 

Hilfsmittel:   Gesetze, Datei „Briefmaske“, Duden  Prüf.-Nr.:       
          (keinen Namen) 
Erreichbare Punkte: 100 
 

 

Dieser Aufgabensatz umfasst  11  Seiten. Bitte Vollständigkeit überprüfen!! 
 

 

 
 
 
Aufgabe 1          35 Punkte 
 
Herr Meister ist Verbraucher und baut sein Haus aus. Er wohnt in Fulda. Zu diesem Zwecke 
holt er am 03.05.2017 bei Baufix in Kassel Materialien im Wert von 598,56 €. Er bezahlt 
nicht gleich. Am 11.05.2017 erhält Meister eine Rechnung (Kopie anbei), die er aber nicht 
bezahlt. 
 
Am 01.08.2017 stellt Baufix fest, dass noch kein Geld eingegangen ist. Wütend kommt der 
Inhaber, Herr Otto, in die Kanzlei von Frau Rechtsanwältin Matilda Allrecht, Frankfurter 
Straße 117, 34117 Kassel. 
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Prüf.-Nr.       

BAUFIX 
Max Otto e. Kfm. 

 
 

 

BAUFIX | Gewerbestraße 5 a | 34132 Kassel   

 Ihr Zeichen:  
 Ihre Nachricht vom:  
 Mein Zeichen: mo 
Herrn Meine Nachricht vom:  
Rudolf Meister  
Adalbertstraße 1 Name: Herr Otto 
36039 Fulda Telefon: 0561 998877 
 Telefax: 0561 998866 
 E-Mail: info@baufix.net.de 
  

Datum: 10.05.2017 

 
 
Ihre Abholung vom 03.05.2017 

 
 
Sehr geehrter Herr Meister, 
 
für Ihre Abholung vom 03.05.2017 berechne ich: 
 

Anzahl Artikel Preis pro Stück Gesamtpreis 

6 Eisenträger 80,00 EUR 480,00 EUR 

6 Schrauben, verzinkt 6,00 EUR 36,00 EUR 

 Zwischensumme  516,00 EUR 

 19 % Umsatzsteuer  82,56 EUR 

 Gesamtsumme  598,56 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsräume 

Gewerbestraße 5 a 

34132 Kassel 

 

Internet 

www.baufix.net.de 

Sitz der Firma 

Kassel 

Registergericht 

AG Kassel HRA 1234 

Inhaber 

Max Otto e. Kfm. 

Geschäftszeiten 

Montag bis Freitag 

9 – 17 Uhr 

Samstag 

9 – 13 Uhr 

Steuer-Nr. 

27/430/0027 

 

USt.-IdNr. 

DE136695976 

Bankverbindung 

Sparda-Bank Hessen eG 

IBAN DE55 5009 0500 1234 5678 90 

BIC GENODEF1S12 
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Prüf.-Nr.       
 

(1) 
 
Stellen Sie kurz dar, welche materiellen Ansprüche ein Verkäufer grundsätzlich hat. Welche 
Ansprüche hat Baufix im konkreten Fall? 
 

Lösung: 
 
      

 
(4 Punkte) 

 
 

(2) 
 
Wer ist Inhaber der Ansprüche? Begründen Sie! 
 

Lösung: 
 
      
 

(2 Punkte) 
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Prüf.-Nr.       
 

(3) 
 
a) Nennen Sie die allgemeinen Voraussetzungen eines Zinsanspruchs unter Angabe der 

relevanten Paragrafen im BGB! 
 
b) Wie hoch wäre der gesetzliche Zinssatz im konkreten Fall? 
 

Lösung: 
 

a) 
      
 

(8 Punkte) 
 
 

b) 
      
 

(2 Punkte) 
 
 

(4) 
 
Was raten Sie Ihrem Mandanten, um künftig von Herrn Meister Zinsen zu bekommen? 
 

Lösung: 
 
      
 

(2 Punkte) 
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Prüf.-Nr.       
 

(5) 
 
Bitte entwerfen Sie ein unterschriftsreifes Schreiben ohne Kostenrechnung für Frau 
Rechtsanwältin Allrecht an Herrn Meister. Beachten Sie hierbei, dass Sie den üblichen 
Aufbau eines anwaltlichen Anschreibens berücksichtigen, fachlich richtige Formulierungen 
wählen und orthographisch korrekt schreiben. 
 
Öffnen Sie dazu die Briefmaske_RA_Allrecht und speichern Sie das Schreiben unter dem 
Dateinamen „Ihre Prüf.-Nr._Schreiben_Aufgabe_1.5“. 
 

Lösung: 
 
siehe Anlage 
 

(17 Punkte) 
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Prüf.-Nr.       
 

Aufgabe 2          26 Punkte 
 
Ihr Schreiben ist am 15.08.2017 bei Herrn Meister eingegangen. Herr Meister zahlt immer 
noch nicht. Herr Otto von Baufix kommt am 01.09.2017 wieder in die Kanzlei. Er möchte nun 
scharf vorgehen und sofort das Gericht anrufen. 
 

(1) 
 
Welche Möglichkeiten hat Baufix? Stellen Sie die Möglichkeiten kurz dar und erläutern Sie 
die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten. 
 

Lösung: 
 
      
 

(10 Punkte) 
 
 

(2) 
 
Welches Gericht wäre jeweils zuständig? 
 

Lösung: 
 
      
 

(3 Punkte) 
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Prüf.-Nr.       
 

(3) 
 
Herr Otto entscheidet sich, nunmehr Klage einzureichen. Bitte entwerfen Sie den unter-
schriftsreifen Schriftsatz an das zuständige Gericht nur mit Zahlungsantrag und ohne 
Begründung. Schreiben Sie in ein leeres Word-Dokument und speichern Sie unter dem 
Dateinamen „Ihre Prüf.-Nr._Klage_Aufgabe_2.3“. 
 

Lösung: 
 
siehe Anlage 
 

(12 Punkte) 
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Aufgabe 3          9 Punkte 
 
In der Kanzlei von Matilda Allrecht erscheint am 29.05.2017 Herr Max Otto mit einem 
Versäumnisurteil des Amtsgerichts Kassel, zugestellt an Herrn Otto am 15.05.2017, in dem 
Herr Otto zur Zahlung von 700,00 € an Herrn Norbert Nachbar verurteilt wird. 
 
Herr Nachbar wohnt neben Herrn Otto und hatte diesem seinen hochwertigen Rasenmäher 
geliehen. Während des Rasenmähens war das Gerät plötzlich stehengeblieben und es 
stellte sich später heraus, dass ein irreparabler Schaden eingetreten war. Herr Nachbar 
stellte sich auf den Standpunkt, dass dieser durch einen offensichtlichen Bedienfehler des 
Herrn Otto entstanden war und verlangte Erstattung der Kosten für die Neuanschaffung 
eines Rasenmähers in Höhe von 700,00 €. Herr Otto ist der Meinung, dass der Rasenmäher 
schlicht einen Defekt hatte und sich Herr Nachbar im Übrigen den Abzug Neu für Alt 
entgegenhalten lassen müsse und daher keinen Zahlungsanspruch habe. 
 
Während des Urlaubs von Herrn Otto war die Klage, in der das schriftliche Vorverfahren 
angeordnet worden war, Herrn Otto zugestellt worden und dann antragsgemäß Ver-
säumnisurteil gegen ihn ergangen, weil er nicht rechtzeitig die Verteidigungsanzeige 
abgegeben hatte. 
 

(1) 
 
Was muss Frau Rechtsanwältin Allrecht jetzt veranlassen? 
 

Lösung: 
 
      
 

(4 Punkte) 
 
 

(2) 
 
Wie muss dieser Schriftsatz versandt werden? 
 

Lösung: 
 
      
 

(5 Punkte) 
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Prüf.-Nr.       
 

Aufgabe 4          10 Punkte 
 
Frau Brinkmann ist Arbeitnehmerin des Herrn Otto und hoch verschuldet. Bei Baufix sind 
mehrere Lohnpfändungen eingegangen. Es wurden in letzter Zeit mehrere Vorpfändungen 
sowie Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse von verschiedenen Gläubigern zugestellt. 
Geben Sie an, in welcher Reihenfolge der Arbeitgeber die Gläubiger bei der Lohnpfändung 
zu berücksichtigen hat. Begründen Sie kurz Ihre Auffassung. 
 
a) Der Zahnarzt Dr. Möge pfändet aus einem Vollstreckungsbescheid über 850,00 €. Der 

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss ist am 08.03.2017 dem Drittschuldner zugestellt 
worden. 

 
b) Die Commerzbank hat eine Forderung in Höhe von 1.250,00 €. Eine Vorpfändung wurde 

am 11.02.2017 dem Arbeitgeber zugestellt. Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
wurde am 10.03.2017 dem Arbeitgeber zugestellt. 
 

c) Der Onlineversandhandel „Style Dich GmbH“ pfändet aus einem Vollstreckungsbescheid 
über 150,00 €. Eine Vorpfändung wurde dem Drittschuldner am 06.04.2017 zugestellt, 
der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss am 11.05.2017. 

 
d) Der Vermieter Peters fordert titulierte Mietrückstände in Höhe von 1.380,00 €. Eine erste 

Vorpfändung ist dem Arbeitgeber am 13.02.2017 zugestellt worden, eine zweite am 
09.03.2017. Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss ist dem Arbeitgeber am 
07.04.2017 zugestellt worden. 

 

Lösung: 
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Aufgabe 5           14 Punkte 
 
Kreuzen Sie in den nachfolgenden Fällen an, ob eine Pfändung durch den Gerichtsvollzieher 
jeweils zulässig oder unzulässig ist. Geben Sie die entsprechenden Paragrafen an. 
 

Fall: 

Lösung: 

Pfändung ist 

zulässig 

Lösung: 

Pfändung ist 

unzulässig 

1. Der GV pfändet bei Herrn Troll 
    seinen Hund Max. 

 
      

 
      

2. Der GV pfändet bei Frau Meier 
    teuren Schmuck, welcher ein 
    Hochzeitsgeschenk war. 

 
      

 
      

3. Der GV pfändet ein wertvolles 
    Gemälde bei Herrn Wolski. 
    Dieser behauptet, es gehöre 
    seinem Onkel. 

 
      

 
      

4. Wegen einer Forderung in Höhe 
    von 15.000,00 € pfändet der GV 
    einen Zweitfernseher im Wert  
    von 2.000,00 €. 

 
      

 
      

5. Am 19. Februar pfändet der GV 
    bei einer 4-köpfigen Familie das 
    restliche Haushaltsgeld für den 
    Monat in Höhe von 150,00 €. 

 
      

 
      

6. Der GV pfändet bei dem 
    selbständigen Kurierfahrer Horst 
    dessen einziges Firmenauto. 

 
      

 
      

7. Wegen einer Forderung in Höhe 
    von 300,00 € pfändet der GV 
    einen wertvollen Teppich in Höhe 
    von 1.500,00 €, obwohl eine 
    Spielkonsole im Wert von 400,00 € 
    pfändbar wäre. 
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Aufgabe 6          6 Punkte 
 
Herr Meister wurde nunmehr verurteilt, an Herrn Otto 598,56 € zu zahlen. Drei Wochen nach 
Eintritt der Rechtskraft des Urteils treffen sich die beiden zufällig in einer Gastwirtschaft. 
Herr Otto schreibt auf einen Bierdeckel folgenden Text: 
 
„Ich verpflichte mich, aus dem Urteil gegen Herrn Meister über 598,56 € in den nächsten 12 
Monaten, gerechnet ab dem 05.10.2017, nicht zu vollstrecken.“ 
 
Darunter setzt er seine Unterschrift. 
 
Am nächsten Tag hält Herr Otto den Text auf dem Bierdeckel für eine scherzhaft abge-
gebene Erklärung und lässt durch Frau Rechtsanwältin Allrecht den Gerichtsvollzieher 
beauftragen. 
 

(1) 
 
Mit welcher Begründung kann sich Herr Meister ggf. gegen die Zwangsvollstreckung 
wehren? 
 

Lösung: 
 
      
 

(3 Punkte) 
 
 

(2) 
 
Welches gerichtliche Verfahren muss er einleiten, um eine gerichtliche Entscheidung her-
beizuführen? Bitte nennen Sie die einschlägige Norm. 
 

Lösung: 
 
      
 

(3 Punkte) 
 


